
 1.  „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen ist 
der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen, Beilagen oder 
Einhefter eines Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift 
zum Zweck der Ver breitung.

   Ein derartiger Auftrag wird für den Verlag erst durch schriftliche Bestätigung an den 
Auf trag geber rechtsverbindlich. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch 
Einzelabrufe – und Beilagen- und Einhefteraufträge wegen des Inhalts, der Herkunft 
oder der technischen Form nach einheitlichen Grundsätzen des Verlages abzuleh-
nen. Beilagen- und Einhefter auf träge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines 
Musters und dessen Billigung bindend. Beilagen und Einhefter, die durch Format und 
Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitschrift erwecken oder 
Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages 
wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

 2.  Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach 
Vertragsabschluß abzurufen.

 3.  Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachlässe werden nur für die innerhalb 
eines Jahres in einer Druckschrift erscheinenden Anzeigen eines Werbungtreibenden 
gewährt. Die Frist beginnt mit dem Erscheinen der ersten Anzeige. Der 
Werbungtreibende hat rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme 
von Anzeigen innerhalb Jahresfrist entsprechenden Nachlaß.

 4.  Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten 
hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den 
Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme ent-
sprechenden Nachlaß dem Verlag zu er stat ten. Die Erstattung entfällt, wenn die 
Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risiko bereich des Verlages beruht.

 5.  Für die Aufnahme von Anzeigen, Beilagen und Einheftern in bestimmten Ausgaben 
oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift wird keine Gewähr geleistet, es sei 
denn, daß der Auftraggeber die Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich davon abhängig 
gemacht hat. Platz  vereinbarungen sind nur dann verbindlich, wenn hierfür der im 
Anzeigentarif vorge sehene und in der Bestätigung ausdrücklich angegebene Preis 
anerkannt wird. Bei Überschreitung der genannten Anzeigenschlußtermine sind 
besondere Platzvereinbarungen nicht mehr verbindlich.

 6.  Der Ausschluß von Mitbewerbern kann nur für zwei gegenüberliegende Seiten verein-
bart werden. Ein Konkurrenzausschluß kann nicht zugesichert werden, wenn für eine 
Anzeige ein be stimm ter Platz als verbindlich zugesagt und bestätigt wurde.

 7.  Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar 
sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

 8.  Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen 
oder der Beilagen und Einhefter ist der Auftraggeber verantwortlich. Der Verlag 

gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der 
durch die Druckunterlagen ge gebenen Möglichkeiten. Druckunterlagen werden dem 
Auftraggeber auf Anforderung zurück gesandt.

 9.  Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder 
unvollstän digem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine 
Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt 
wurde. Weitergehende Haf tungen für den Verlag sind ausgeschlossen. Reklamationen 
müssen innerhalb vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend 
gemacht werden. Für Fehler jeder Art aus telefonischen Übermittlungen übernimmt 
der Verlag keine Haftung.

 10.  Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt 
die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag 
berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des 
Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

 11.  Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der 
Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine kürzere 
Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige 
Zahlung werden nach der Preis liste gewährt. Bei Zahlungsverzug oder Stundung 
werden Verzugszinsen sowie die Ein ziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei 
Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrags bis zur Bezahlung 
zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Voraus zahlung verlangen. Bei Vorliegen 
begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftrag gebers ist der Verlag 
berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen 
weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von 
der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungs-
beträge abhängig zu machen.

 12.  Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art 
und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder 
vollständige Beleg num mern geliefert.

 13.   Mit der Datenanlieferung muß der Druckerei zur Qualitätssicherung ein farb- und 
inhaltsverbindlicher Proof zur Verfügung gestellt werden. Bei Fehlen eines Proofs 
übernimmt der Verlag keine Garantie für Farbwiedergabe und Inhalt. Kosten für nach-
träglich gewünschte Änderungen hat der Auftraggeber zu tragen.

 14. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist München.
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